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BEKANNT-, 

MACHUNG 

der Stadt 

Erftstadt 

Nr. f-S/!IS 

Wiederwahl einer Schiedsperson im Schiedsamtsbezirk Erftstadt II 

Im Bezirk II (Blessem, Frauenthal, Liblar) steht die Neuwahl der Schiedsperson an. 

Das Schiedsamt umfasst vornehmlich die Aufgaben des Sehlichtens in zivilrechtlichen 
und strafrechtlichen Streitigkeiten. 
Zudem umfasst die Übernahme des Schiedsamtes für den Bezirk II auch gleichzeitig die 
Übernahme der Position der stellvertretenden Schiedsperson für den Bezirk 1 (Ahrem, 
Herrig, Konradsheim, Lechenich) und umgekehrt. 

Hiermit gebe ich interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erftstadt die 
Gelegenheit, s.ich um das Amt zu bewerben. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 

Es handelt sich um ein Ehrenamt. Auslagfm werden nach den Regelungen des 
Schiedsamtsgesetzes NRW gewährt. Die Amtsperiode beträgt 5 Jahre. Die 
ehrenamtliche Schiedsperson muss nach ihrer ?ersönlichkeit und ihren Fähigkeiten für, 
das Amt geeignet sein. Schiedsperson kann nicht sein, wer die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder unter Betreuung steht. 
Schiedsperson soll nicht sein, wer das 30. Lebensjahr nicht vollendet hat. Zur 
Schiedsperson soll nicht gewählt werden, wer das 70. Lebensjahr vollendet hat. 

Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb der nächsten 14 Tage an den Bürgermeister der 
Stadt Erftstadt, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt. Für telefonische Rückfragen steht Ihnen 
Frau Bollenbeck, Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Erftstadt, Tel.: 409-606 zur 
Verfügung. 

E stadt, den .. 2 6 .. 09. 2019






















